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STADT KALKAR 
 
 

6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 073 – Auf dem Behrnen 
 

 

Auswertung der Anregungen aus den Beteiligungsverfahren 
 

 

 

Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange  

gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

  

 

Behördliche Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen aus der frühzeitigen Behörden-

beteiligung sind der folgenden Tabelle zu entnehmen: 

 

 

Nr. 
Behörde /  
Träger öffentlicher Belange 

Ort Datum 

1 Landesgemeinschaft Natur-
schutz und Umwelt NRW 

Arnsberg 11.02.2016 

2 Bezirksregierung Düsseldorf, 
Kampfmittelbeseitigungs-
dienst  

Düsseldorf 11.02.2016 

3 Westnetz Wesel 15.02.2016 

4 Geologischer Dienst NRW Krefeld 19.02.2016 

5 Bezirksregierung Arnsberg  Arnsberg 18.02.2016 

6 Kreis Kleve – Untere Land-
schaftsbehörde 

Kleve 03.03.2016 

 

 

Die Stellungnahmen der Behörden werden bei Bedarf seitens der Verwaltung kommentiert 

und mit einem Beschlussvorschlag versehen. 
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Von: "Horst Terfehr" <e.h.terfehr@t-online.de> 
An: <info@kalkar.de> 
Kopie: 'Landesbüro Naturschutz NRW' <info@lb-naturschutz-nrw.de> 
Datum: 11.02.2016 17:46 
Betreff: Bebauungsplan Nr. 73 ;5. und 6. Änderung 

Stellungnahme der LNU‐NRW über das Landesbüro der Naturschutzverbände NRW zur 5. 

und 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 073 der Stadt Kalkar vom 28.01.2016 

  
AZ der Stadt Kalkar: FB2‐61 26 66 

AZ des Landesbüros:  Kle‐160/05 

  
Der B‐Plan 073 liegt mit seinen Änderungen im Polder Xanten‐Kleve, also im natürlichen 

Überschwemmungsgebiet des Rheines. Das Plangebiet wird zum Einen durch den an Rhein 

verlaufenden Banndeich und zum Anderen durch den Patersdeich, als 2. Deichverteidigungs-

linie vor Rheinhochwasser geschützt. Entsprechend der Hochwasserisikomanagement‐ 

Richtlinie sind Überschwemmungsflächen in F‐ und B‐plänen darzustellen. Weder im Plan 

noch in den Erläuterungen ist ein Hinweis zur Hochwasserproblematik zu finden. Ebenso 

gibt es keinen Hinweis auf die sich gerade bei langanhaltendem mittleren Hochwasser stark 

verändernden Grundwasserstände. Unter derartigen Gegebenheiten kann der Horstergra-

ben ausufern, so dass eine Niederschlagswasserversickerung  nicht funktioniert. 

Die in der 6. Planänderung dargestellten Bepflanzungen werden begrüßt. Es sollte jedoch 

versucht werden den gesamten ökologischen Ausgleich innerhalb des Plangebietes zu ver-

wirklichen. Dazu bietet sich eine vollständige Bepflanzung des Horstergrabens an. Der unter-

haltungspflichtige Deichverband Xanten‐Kleve müsste begeistert sein, denn es entfällt für 

viele Jahre die sehr aufwändige Gewässerpflege als Handarbeit. 
  
  
HORST  TERFEHR LNU‐Kreiskoordinator 

Telefon: 02821 28607 

E‐Mail: e.h.terfehr@t‐online.de 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

An : 
Kopie: 
Blindkopie: 
Betreff: 

mailto:e.h.terfehr@t‐online.de
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1 Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt NRW, Stellung-
nahme vom 11.02.2016 

 
Stellungnahme der Verwaltung (Hochwasser und Versickerung): 

Die Hinweise der LNU-NRW sind zutreffend. In der 6. Änderung des Bebauungsplanes 073 – 

Auf dem Behrnen – wurden Festsetzungen zur Versickerung getroffen, dass unbelastetes 

Niederschlagswasser auf den Baugrundstücken zu versickern sowie belastetes Nieder-

schlagswasser in die örtliche Kanalisation einzuleiten ist. Eine Versickerung auf dem eigenen 

Grundstück kann für selten auftretende, außergewöhnliche Hochwasserereignisse jedoch 

nicht permantent gewährleistet werden, da gegen langanhaltenes mittleres Hochwasser für 

das Plangebiet keine wirtschaftlich realisierbaren Gegenmaßnahmen – ob baulicher oder pla-

nerischer Art -  getroffen werden können. Solche Ereignisse sind daher hinzunehmen. 

 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung (Hochwasser und Versickerung): 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und beachtet. Folgende Hinweise werden auf 

den Plan aufgenommen: 
 
Das Plangebiet befindet sich im Polder Xanten‐Kleve, also im natürlichen Überschwem-

mungsgebiet des Rheines. Das Plangebiet wird zum einen durch den am Rhein verlaufenden 

Banndeich und zum anderen durch den Patersdeich als 2. Deichverteidigungslinie vor Rhein-

hochwasser geschützt. 

 
Zu beachten sind die sich bei langanhaltenden mittleren Hochwasser stark verändernden 

Grundwasserstände bei der Projektierung der Versickerungsanlagen. Unter derartigen Gege-

benheiten kann der Horstergraben ausufern, so dass eine Niederschlagswasserversickerung 

temporär nicht funktioniert. 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung (Ausgleichsmaßnahmen): 

Die 6. Änderung des Bebauungsplanes 073 – Auf dem Behrnen – wird im beschleunigten 

Verfahren gemäß § 13a durchgeführt. Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB ist für dieses Ver-

fahren ein ökologischer Ausgleich nicht erforderlich. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung (Ausgleichsmaßnahmen): 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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2 Bezirksregierung Düsseldorf, Kampfmittelbeseitigungsdienst, 
Stellungnahme vom 11.02.2016 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Eine Untersuchung auf Kampfmittel hat für das Plangebiet bereits bei der Aufstellung des 

Bebauungsplanes Nr. 073 – Auf dem Behrnen – stattgefunden. Dabei wurden die zum dama-

ligen Zeitpunkt mitgeteilten Anregungen und Informationen, die inhaltlich der Stellungnahme 

vom 11.02.2016 entsprechen, von der Stadt Kalkar beachtet. Neue Informationen liegen nicht 

vor, die jetzigen Anmerkungen wurden daher bereits vollständig beachtet. 
 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise wurden bereits beachtet. 
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3 Westnetz , Stellungnahme vom 15.02.2016 
 

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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4 Geologischer Dienst NRW, Stellungnahme vom 19.02.2016 
 
Stellungnahme der Verwaltung (Baugrundeigenschaften): 

Im Zuge der Aufstellung und der größtenteils bereits durchgeführten Umsetzung des Bebau-

ungsplanes Nr. 073 – Auf dem Behrnen – wurden keine Probleme bei den Baugrundeigen-

schaften entdeckt. Zudem hängen die Baugrundeigenschaften maßgeblich von der gewählten 

baulichen Ausführung eines Gebäudes ab, die ein Bebauungsplan nur ansatzweise festsetzen 

kann. Die Erstellung eines Gutachtens auf der Planungsebene des Bebauungsplanes ist somit 

im vorliegenden Fall nicht sinnvoll. Eine Untersuchung der Baugrundeigenschaften ist daher 

– falls erforderlich – auf der Ebene des Baugenehmigungsverfahrens oder der Gebäudereali-

sierung durchzuführen. 
 
Stellungnahme der Verwaltung (Niederschlagsversickerung): 

Durch Gutachten wurde ermittelt, dass Versickerungsanlagen im Versickerungsbereich 1 in 

Form von Mulden- und Rigolen und im Versickerungsbereich 2 in Form von Mulden dauerhaft 

funktionieren können. Bei der Planung und Umsetzung der Versickerungsanlagen ist dabei 

nicht nur der Flurabstand zum Grundwasser sondern auch ein Mindestabstand zu beachten. 

Dies ist im Rahmen des Verfahrens der wasserechtlichen Erlaubnis bzw. Bauausführung zu 

prüfen und entsprechend umzusetzen.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
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5     Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6, Bergbau und  
    Energie, Stellungnahme vom 18.02.2016 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Ein entsprechender Hinweis wird in den Plan mit aufgenommen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und beachtet. Folgender Hinweis wird in 

den Plan mit aufgenommen: 

 
Das Plangebiet liegt über dem auf Steinkohle verliehenden Bergwerksfeld „Hamminkeln“ 

und über dem auf Steinsalz verliehenden Bergwerksfeld „Rees“, die sich im Eigentum 

des Landes Nordrhein-Westfalen befinden. Im Bereich des Plangebietes ist in naher Zu-

kunft nicht mit bergbaulichen Tätigkeiten zu rechnen. Es wurde kein Bergbau aus der 

Vergangenheit im Plangebiet dokumentiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Stadt Kalkar  6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 066 – Dammweg 
Auswertung der Anregungen 

15 
 

 



Stadt Kalkar  6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 066 – Dammweg 
Auswertung der Anregungen 

16 
 

 



Stadt Kalkar  6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 066 – Dammweg 
Auswertung der Anregungen 

17 
 

6 Kreisverwaltung Kleve - Untere Landschaftsbehörde, Stellung-
nahme vom 03.03.2016 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung (Als Untere Landschaftsbehörde): 

Die Ausführungen der Unternen Landschaftsbehörde sind zutreffend. Daher wurde eine 

Artenschutzprüfung durchgeführt, die keine Hinweise auf negative Auswirkungen auf 

planungsrelevante Arten ergeben hat. Um die Artenschutzprüfung angemessen zu do-

kumentieren, wurde die Begründung folgendermaßen angepasst: 

 

 

alt 

6.1 Umweltprüfung und Belange des Umweltschutzes 

[…] Anzeichen für das Vorkommen besonderer Tier- und Pflanzenarten, die innerhalb 

des Plangebietes vorkommen könnten, liegen nicht vor. […] 

 

neu 

6.2 Artenschutz 

Nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz ist eine artenschutzrechtliche Prüfung für Pla-

nungs- und Zulassungsverfahren gefordert. Dabei konzentriert sich das Artenschutzre-

gime auf die europäisch geschützten FFH-Anhang-IV-Arten und die europäischen Vo-

gelarten. 

Die Auswertung des relevanten Artenspektrums über das Fachinformationssystem 

LINFOS Landschaftsinformationssammlung (Messtischblatt 4203/4) weist keine pla-

nungsrelevanten Arten für den Änderungsbereich sowie innerhalb eines Radius von min-

destens 200 m aus. Im Zuge einer Ortsbegehung sind keine planungsrelevanten Vogel-

arten im Sinne des § 44 Bundesnaturschutzgesetz gesichtet worden noch wurden Laich-

habitate oder wertvolle Landhabitate von Reptilien festgestellt. Fledermausquartiere 

wurden nicht entdeckt. Die Existenz von größeren Quartieren und Wochenstuben kann 

mit einer hinreichenden Sicherheit ausgeschlossen werden. 

Durch die Erweiterung der Versickerungsmöglichkeiten wird der Freiraum innerhalb des 

Wohnquartiers nicht nachhaltig verändert, so dass das Plangebiet weiterhin als Nah-

rungsareal zur Verfügung steht. Es liegen keine Hinweise vor, wonach im Zuge der ge-

ringfügigen zusätzlichen Versiegelung die lokale Fauna im Bestand negativ betroffen 

werden könnte. Ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko ist ausgeschlossen. Die ökologi-

sche Funktion des Planbereiches wird nicht nachhaltig beeinträchtigt. 

Hinweise auf Vorkommen von FFH-Anhang-IV-Arten oder europäische Vogelarten, die 

durch die Änderung des Bebauungsplanes betroffen sein könnten, sind nicht gegeben. 

Den Anforderungen nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz wird entsprochen. 

 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Anregung wird gefolgt. 
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Stellungnahme der Verwaltung (Als Untere Wasserbehörde): 

Ein entsprechender Hinweis wird in den Plan aufgenommen. 

 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Anregung wird gefolgt. Folgender Hinweis wird in den Plan mit aufgenommen: 
 

Die Einleitung des Niederschlagswassers der Dachflächen mittels Rigolensysteme in 

das Grundwasser bedarf der wasserrechtlichen Erlaubnis durch die Untere Wasserbe-

hörde des Kreises Kleve. 

 

 

Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

 

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung sind keine Stellungnahmen der Öffentlichkeit 

eingegangen bzw. zu Protokoll gegeben worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




